
1. ABSCHLUSS DES PAUSCHALREISE
VERTRAGES, VERPFLICHTUNGEN DES TN; 
HINWEIS ZUM WIDERRUFSRECHT

1.1.  Für alle Buchungswege gilt:
a)  Der TN erklärt sich als Vertragsgrundlage und als 

besondere, persönliche Verpflichtung bereit, be-
wusst an einer christlichen Lebensgemeinschaft 
teilzunehmen und sich dem jeweiligen Programm 
anzuschließen.

b)  Doppelzimmer an unverheiratete Paare werden 
nicht vergeben.

c)  Der TN ist zur Beachtung der Hinweise verpflichtet, 
die ihm vom RV in Form von Sonderprospekten und 
Info-Briefen zugehen, soweit solche Hinweise nicht 
zu einer Einschränkung seiner vertraglichen oder 
gesetzlichen Rechte führen.

d)  Grundlage des Angebots des RV und der Buchung 
des TN sind die Freizeit-/Reiseausschreibungen und 
die ergänzenden Informationen des RV für die je-
weilige Freizeit/Reise soweit diese dem TN bei der 
Buchung vorliegen.

e)  Weicht der Inhalt der Reisebestätigung des RV vom 
Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot 
des RV vor, an das er für die Dauer von 3 Werktagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundla-
ge dieses neuen Angebots zustande, soweit der RV 
bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung 
hingewiesen und seine vorvertraglichen Informa-
tionspflichten erfüllt hat und der TN innerhalb der 
Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme 
durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung er-
klärt. 

f)  Die vom Veranstalter gegebenen vorvertragli-
chen Informationen über wesentliche Eigenschaf-
ten der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zu-
sätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauscha-
len (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 
7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des 
Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den 
Parteien ausdrücklich vereinbart ist.

g)  Der TN haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen 
von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen, soweit der TN eine entspre-
chende Verpflichtung durch ausdrückliche und ge-
sonderte Erklärung übernommen hat.

1.2.  Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per E-Mail oder Telefax erfolgt, gilt:

a)  Mit der Buchung bietet der TN dem RV den Ab-
schluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. 
An die Buchung ist der TN 3 Werktage gebunden.

b)  Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reise-
bestätigung (Annahmeerklärung) durch den RV zu-
stande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss 
wird der RV dem TN eine den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechende Reisebestätigung auf einem 
dauerhaften Datenträger (welcher es dem TN er-
möglicht, die Erklärung unverändert so aufzube-
wahren oder zu speichern, dass sie dem TN in ei-
nem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z. B. 
auf Papier oder per Email), übermitteln, sofern der 
TN nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Pa-
pierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB 
hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger kör-
perlicher Anwesenheit beider Parteien oder außer-
halb von Geschäftsräumen erfolgte. 

1.3.  Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr 
(z. B. Internet, App, Telemedien) gilt für den Ver-
tragsabschluss:

a)  Dem TN wird der Ablauf der elektronischen 
 Buchung in der entsprechenden Anwendung des RV 
erläutert.

b)  Dem TN steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten 
Buchungsformulars eine entsprechende Korrektur-
möglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläu-
tert wird.

c)  Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebo-
tenen Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich 
maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Spra-
che.

d)  Soweit der Vertragstext des RV im Onlinebuchungs-
system gespeichert wird, wird der TN darüber und 
über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Ver-
tragstextes unterrichtet.

e)  Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) 
»zahlungspflichtig buchen« bietet der TN dem RV 
den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbind-
lich an. An dieses Vertragsangebot ist der TN drei 
Werktage ab Absendung der elektronischen Erklä-
rung gebunden.

f)  Dem TN wird der Eingang seiner Buchung unver-
züglich auf elektronischem Weg bestätigt.

g)  Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung 
des Buttons »zahlungspflichtig buchen« begründet 
keinen Anspruch des TN auf das Zustandekommen 
eines Pauschalreisevertrages entsprechend seiner 
Buchungsangaben. Der RV ist vielmehr frei in der 
Entscheidung, das Vertragsangebot des TN anzu-
nehmen oder nicht.

h)  Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reise-
bestätigung des RV beim TN zu Stande.

1.4.  Der RV weist darauf hin, dass nach den gesetzli-
chen Vorschriften (§ 312 Abs. 7 BGB) bei Pauschal-
reiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im 
Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Tele-
kopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versende-
te Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien 
und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Wi-
derrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzli-
chen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbeson-
dere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe 
hierzu auch Ziff. 3). Ein Widerrufsrecht besteht je-
doch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach 
§ 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss be-
ruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Ver-
brauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. BEZAHLUNG 
2.1. Der RV und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf 

den Reisepreis vor Beendigung der  Pauschalreise 
nur fordern oder annehmen, wenn ein  wirksamer 
Absicherungsvertrag besteht und dem TN der 
 Sicherungsschein mit Namen und  Kontaktdaten 
des Absicherers in klarer, verständlicher und her-
vorgehobener Weise übergeben wurde. Nach 
 Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des 
 Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Rest-
zahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, so-
fern der Sicherungsschein übergeben ist und die 
Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 5 genannten 
Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kür-
zer als 4 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte 
Reisepreis sofort zahlungsfällig.

2.2.  Leistet der Reisende die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, obwohl RV zur ordnungsge-
mäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen be-
reit und in der Lage ist, RV seine gesetzlichen Infor-
mationspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches 

oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbe-
haltungsrecht des Reisenden besteht, und hat der 
Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten so ist 
RV berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und 
nach Ablauf der Frist vom Pauschalreisevertrag zu-
rückzutreten und den Reisenden mit Rücktrittskos-
ten gemäß Ziff. 3. zu belasten.

3. RÜCKTRITT DURCH DEN TN VOR 
 REISEBEGINN/STORNOKOSTEN

3.1.  Der TN kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist ge-
genüber dem RV unter der nachfolgend angegebe-
nen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über einen 
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem TN 
wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklä-
ren.

3.2.  Tritt der TN vor Reisebeginn zurück oder tritt der TN 
die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
der RV eine angemessene Entschädigung verlangen, 
soweit der Rücktritt nicht vom RV zu vertreten ist. 
Der RV kann keine Entschädigung verlangen, soweit 
am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer 
Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstän-
de auftreten, die die Durchführung der Pauschalrei-
se oder die Beförderung von Personen an den Be-
stimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände 
sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie 
nicht der Kontrolle der Partei, die sich hierauf be-
ruft, unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann 
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutba-
ren Vorkehrungen getroffen worden wären. 

3.3.  Der RV hat die nachfolgenden Entschädigungspau-
schalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwi-
schen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn 
sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Er-
sparnis von Aufwendungen und des erwarteten Er-
werbs durch anderweitige Verwendungen der Rei-
seleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird 
nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittser-
klärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel 
berechnet: 

Flugreisen (Stornostaffel A)
bis 90 Tage vor Reiseantritt 10 %
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt  20 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  50 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  70 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

Eigenanreise (Stornostaffel B )
bis 30 Tage vor Reiseantritt  10 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  30 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  60 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

Bus- und Bahnreisen (Stornostaffel C )
bis 90 Tage vor Reiseantritt  10 %
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt  20 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  50 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  70 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

See- und Flusskreuzfahrten (Stornostaffel D )
bis 90 Tage vor Reiseantritt  10 %
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt  20 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt  40 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  70 %
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen  90 %

Teilnahmebedingungen für Buchungen 
Liebe Freizeitfreunde,
wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer Freizeiten als 
Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Wir haben die Angebote 
des Kataloges sorgfältig geplant und vorbereitet. Dazu 
gehören auch die nachstehenden Teilnahmebedingungen, 
die, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem 
TN und dem Reiseveranstalter zu Stande kommenden 
Pauschalreisevertrages werden. Im nachfolgenden Text 
bedeutet »Reiseveranstalter«, abgekürzt »RV«, der jeweilige 

Träger der Freizeitmaßnahme, der im Falle Ihrer Buchung 
Ihr alleiniger Vertragspartner wird. »TN« bedeutet »Teil-
nehmer« und steht für den TN. Die Reisebedingungen er-
gänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a – y BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese 
aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor 
Ihrer Buchung sorgfältig durch!



3.4.  Dem TN bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem 
RV nachzuweisen, dass der RV überhaupt kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, 
als die vom RV geforderte Entschädigungspauschale. 

3.5.  Eine Entschädigungspauschale gem. Ziffer 3.3 gilt 
als nicht festgelegt und vereinbart, soweit RV nach-
weist, dass RV wesentlich höhere Aufwendungen 
entstanden sind als der kalkulierte Betrag der Pau-
schale gemäß Ziffer 3.3. In diesem Fall ist RV ver-
pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten Aufwendungen und 
des Erwerbs einer etwaigen, anderweitigen Verwen-
dung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und 
zu begründen.

3.6.  Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, bleibt 
§ 651h Abs. 5 BGB unberührt. 

3.7.  Das gesetzliche Recht des TN, gemäß § 651 e BGB 
vom RV durch Mitteilung auf einem dauerhaften 
Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Drit-
ter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschal-
reisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist 
in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie dem Reiseveran-
stalter 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 

3.8.  Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung sowie einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird 
dringend empfohlen. 

4. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE 
LEISTUNG 

 Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen zu deren 
vertragsgemäßer Erbringung der RV bereit und in 
der Lage war,  infolge vorzeitiger Rückreise, we-
gen Krankheit oder aus anderen, nicht vom RV zu 
vertretenden Gründen, nicht in Anspruch so be-
steht kein Anspruch des TN auf anteilige Rücker-
stattung. Der RV wird sich jedoch, soweit es sich 
nicht um ganz geringfügige Beträge handelt, beim 
Leistungsträger um eine Rückerstattung bemühen 
und entsprechende Beträge an den TN zurück be-
zahlen, sobald und soweit sie von den einzelnen 
Leistungsträgern tatsächlich an den RV zurücker-
stattet worden sind. Diese Verpflichtung entfällt, 
wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt.

5. RÜCKTRITT WEGEN NICHTERREICHENS 
DER MINDESTTEILNEHMERZAHL

5.1.  Der RV kann bei Nichterreichen einer Mindestteil-
nehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen 
zurücktreten:

a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeit-
punkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des RV 
beim TN muss in der jeweiligen vorvertraglichen 
Unterrichtung (siehe »Besondere Hinweise«) ange-
geben sein

b)  Der RV hat die Mindestteilnehmerzahl und die 
 späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung 
 anzugeben 

c)  Der RV ist verpflichtet, dem TN gegenüber die 
 Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.

d)  Ein Rücktritt des RV später als 4 Wochen vor Reise-
beginn ist unzulässig.

5.2.  Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchge-
führt, erhält der TN auf den Reisepreis geleistete 
Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 3.6. gilt ent-
sprechend.

6. KÜNDIGUNG AUS VERHALTENS
BEDINGTEN GRÜNDEN

6.1.  Der RV kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn der TN ungeachtet 
einer Abmahnung des RV oder der von ihm einge-
setzten Freizeitleitung die Durchführung der Frei-
zeit/Reise nachhaltig stört oder gegen die Grund-
sätze der Freizeitarbeit des RV oder gegen die 
Weisung der verantwortlichen Leiter verstößt.

6.2.  Die Freizeitleitung ist zur Abgabe der erforderlichen 
Erklärungen vom RV bevollmächtigt und berechtigt, 
auf Kosten des TN die vorzeitige Rückreise zu ver-
anlassen – bei Minderjährigen nach Benachrichti-
gung der Personenberechtigten.

6.3.  Kündigt der RV, so behält der RV den Anspruch auf 
den Reisepreis; der RV muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vor-
teile anrechnen lassen, die der RV aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch ge-
nommenen Leistung erlangt, einschließlich der von 
den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

7. OBLIEGENHEITEN DES TN
7.1.  Reiseunterlagen
 Der TN hat den RV oder seinen Reisevermittler, über 

den der TN die Pauschalreise gebucht hat, zu infor-
mieren, wenn der TN die notwendigen Reiseunterla-
gen (z. B. Flugschein, Hotelgutschein, Voucher) nicht 
innerhalb der des RV mitgeteilten Frist erhält.

7.2.  Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a)  Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln er-

bracht, so kann der TN Abhilfe verlangen.
b)  Soweit der RV infolge einer schuldhaften Unter-

lassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, kann der TN weder Minderungsansprüche 
nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche 
nach § 651n BGB geltend machen

c)  Der TN ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unver-
züglich dem Vertreter des RV vor Ort zur Kenntnis 
zu geben. Ist ein Vertreter des RV vor Ort nicht vor-
handen und vertraglich nicht geschuldet, sind et-
waige Reisemängel an den RV unter der mitgeteil-
ten Kontaktstelle des RV zur Kenntnis zu bringen; 
über die Erreichbarkeit des Vertreters des RV bzw. 
seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestä-
tigung unterrichtet. Der TN kann jedoch die Män-
gelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den 
er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis brin-
gen. 

d)  Der Vertreter des RV ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht 
befugt, Ansprüche anzuerkennen.

7.3.  Fristsetzung vor Kündigung
 Will der TN den Pauschalreisevertrag wegen eines 

Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeich-
neten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB 
kündigen, hat er den RV zuvor eine angemesse-
ne Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn die Abhilfe von dem RV verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwen-
dig ist.

7.4.  Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung 
bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum 
 Abhilfeverlangen

a)  Der TN wird darauf hingewiesen, dass Gepäckver-
lust, -beschädigung und -verspätung im Zusam-
menhang mit Flugreisen nach den luftverkehrs-
rechtlichen Bestimmungen vom TN unverzüglich 
vor Ort mittels Schadensanzeige (»P.I.R.«) der zu-
ständigen Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Flug-
gesellschaften und Reiseveranstalter können die Er-
stattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte 
ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausge-
füllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-
päckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung 
innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstat-
ten. 

b)  Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich dem Rei-
severanstalter, seinem Vertreter bzw. seiner Kon-
taktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. 
Dies entbindet den TN nicht davon, die Schadens-
anzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) 
innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

8. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG 
8.1.  Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die 

nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit resultieren und nicht schuld-
haft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hin-
ausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Über-
einkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben 
von dieser Haftungsbeschränkung unberührt. 

8.2.  der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z. B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese 
Leistungen in der jeweiligen Leistungsausschreibung 

und der jeweiligen Buchungsbestätigung ausdrück-
lich und unter Angabe der Identität und Anschrift 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleis-
tungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass 
sie für den TN erkennbar nicht Bestandteil der Pau-
schalreise des RV sind im Übrigen die Voraussetzun-
gen der §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB ord-
nungsgemäß erfüllt wurden.

 der RV haftet jedoch, wenn und soweit für einen 
Schaden des TN die Verletzung von Hinweis-, Auf-
klärungs- oder Organisationspflichten des RV ur-
sächlich geworden ist.

9. GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN, 
ADRESSAT

 Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4–7 BGB 
hat der TN gegenüber dem RV geltend zu machen. 
Die Geltendmachung kann auch über den Reisever-
mittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen 
Reisevermittler gebucht war. 

 Die in § 651 i Abs. (3) BGB aufgeführten vertragli-
chen Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem 
Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung in 
Textform wird empfohlen.

10. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER 
DIE IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN 
 LUFTFAHRTUNTERNEHMENS

10.1.  Der RV informiert den TN bei Buchung entspre-
chend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei 
der Buchung über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rah-
men der gebuchten Reise zu erbringenden Flug-
beförderungsleistungen. 

10.2.  Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist der RV 
verpflichtet, dem TN die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich 
den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald der 
RV weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durch-
führt, wird der RV den TN informieren.

10.3.  Wechselt die dem TN als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, wird der RV den 
TN unverzüglich und so rasch dies mit angemesse-
nen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informie-
ren. 

10.4.  Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
»Black List« (Fluggesellschaften, denen die Nutzung 
des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt 
ist.), ist auf den Internet-Seiten des RV oder direkt 
über https://transport.ec.europa.eu/transport- 
themes/eu-air-safety-list_de abrufbar und in den 
Geschäftsräumen des RV einzusehen. 

11. PASS, VISA UND GESUNDHEITS
VORSCHRIFTEN

11.1. Der RV wird den TN über allgemeine Pass- und 
 Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche For-
malitäten des Bestimmungslandes einschließlich 
der ungefähren Fristen für die Erlangung von gege-
benenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor  Reiseantritt 
unterrichten.

11.2.  Der TN ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedoku-
mente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nach-
teile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten des TN. Dies gilt nicht, wenn der RV 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

11.3.  Der RV haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jewei-
lige diplomatische Vertretung, wenn der TN den RV 
mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass 
der RV eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

12. BESONDERE REGELUNGEN IM  
ZUSAMMENHANG MIT PANDEMIEN  
(INSBESONDERE DEM CORONAVIRUS)

12.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten 
Reiseleistungen durch die jeweiligen Leistungser-
bringer stets unter Einhaltung und nach Maßgabe 



der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behörd-
lichen Vorgaben und Auflagen erbracht werden.

12.2. Der TN erklärt sich einverstanden,  angemessene Nut-
zungsregelungen oder -beschränkungen der Leis-
tungserbringer bei der Inanspruchnahme von 
Reiseleistungen zu beachten und im Falle von 
 auftretenden typischen Krankheitssymptomen die 
Reiseleitung und den Leistungsträger unverzüglich 
zu verständigen. 

12.3. Durch die vorstehenden Regelungen bleiben die 
Rechte des Kunden aus § 651i BGB unberührt.

13. INFORMATION ÜBER VERBRAUCHER
STREITBEILEGUNG, RECHTSWAHL UND 
GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG

13.1. Der RV weist im Hinblick auf das Gesetz über Ver-
braucherstreitbeilegung darauf hin, dass der RV nicht 
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil-
nimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für den RV 
verpflichtend würde, informiert der RV die Verbrau-
cher hierüber in geeigneter Form.  

Der RV weist für alle Reiseverträge, die im elektro-
nischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die 
euro päische Online-Streitbeilegungs-Plattform  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

13.2. Für TN, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger 
sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsver-
hältnis zwischen dem TN und dem RV die ausschließ-
liche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Sol-
che TN können den RV ausschließlich am Sitz des RV 
verklagen.

13.3. Für Klagen des RV gegen TN, bzw. Vertragspartner des 
Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Per-
sonen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der Sitz des RV vereinbart.
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Soweit bei der Ausschreibung kein anderer Veranstalter ge-
nannt wird, ist der Träger der ausgeschriebenen Freizeiten/
Seminare i. S. der §§ 651 a ff. BGB:

Die Apis.
Evangelischer Gemeinschaftsverband
Württemberg e. V.
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Telefon 0711/96001-0
kontakt@die-apis.de

Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart
Vereinsregister-Nummer 2297
Matthias Hanßmann / 1. Vorsitzender

Bankverbindung
(nicht für Freizeitbeiträge!)
IBAN DE07 6005 0101 0002 9229 28
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